










Rechnungslegungsgrundsätze

Transaktionen mit nahestehenden Personen

Unentgeltliche Leistungen

Aufwand für Mittelbeschaffung/Projekt- und 2022/2023 2021/2022
adm. Aufwand nach ZEWO-Methodik CHF CHF

Direkter Aufwand -68’602.90 -60’625.70
Fundraising- und allgemeinder Werbeaufwand -3’954.30 -3’537.45
Administrativer und sonstiger Aufwand -6’006.60 -6’285.60
Total Betriebsaufwand -78’563.80 -70’448.75

Zewo Kennzahlen
Direkter Projektaufwand / Total Betriebsaufwand 87.3% 86.1%
Fundraising / Total Betriebsaufwand 5.0% 5.0%
Administrativer Aufwand / Total Betriebsaufwand 7.6% 8.9%

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Erstellung der Jahresrechnung sind keine wesentlichen 
Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung per 30.06.2023 
beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

WINTERHILFE APPENZELL I.RH.

Die fünf Mitglieder des leitenden Organs und die Geschäftsleitung arbeiteten ehrenamtlich. Ihr 
Engagement umfasste rund 24 Arbeitstage. Gemäss Stiftungsratsbeschluss vom 03.09.2018 wurde 
an die Geschäftsführerin wiederum eine Entschädigung von CHF 2'300 + CHF 200 Pauschalspesen 
ausbezahlt. An die Stellenleiterin in Oberegg wurde eine Entschädigung von ebenfalls unverändert 
CHF 500 ausgerichtet.

ANHANG PER 30. JUNI 2023

Die Rechnungslegung erfolgt nach Massgabe der Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss 
GAAP FER 21) und entspricht dem schweizerischen Obligationenrecht sowie den Bestimmungen 
der Statuten. Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 

Freiwilligenarbeit wird nicht monetarisiert, im Anhang und im Leistungsbericht jedoch quantifiziert. 
Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet; die übrigen Aktiven und Passiven sind zu 
Nominalwerten bilanziert. 

Die Winterhilfe Kanton Appenzell I.Rh. ist als Kantonalorganisation Mitglied des Zentralverbands 
Winterhilfe Schweiz, eines Vereins gemäss Art. 60ff ZGB mit Sitz in Zürich. Als Organe der 
Winterhilfe auf kantonaler Ebene erfüllen die Kantonalorganisationen ihre Aufgaben in 
Zusammenarbeit mit dem Zentralverband. Die Transaktionen mit dem Zentralverband gehen aus 
der Betriebsrechnung hervor. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Zentralverband sind in der 
Bilanz separat ausgewiesen.  

Als kleine Organisation wurde auf die Erstellung der Mittelflussrechnung verzichtet. 


